
Schriftsteller Karl May. 
(Mit Porträt auf Seite 8.) 

Wir haben da in der Vorwoche eine ganz abscheuliche Sache erlebt: Ein greiser Schriftsteller stand vor 

den Schranken des Gerichtes und mußte sich die Jugendsünden, für die er längst gebüßt, ins Gesicht 

schleudern lassen. Man wies ihm nach, daß er nacheinander Dieb, Einbrecher, Haupt eine Räuberbande 

gewesen. Es mag ja unvorsichtig von Karl May gewesen sein, den Schriftsteller Lebius wegen 

Ehrenbeleidigung zu klagen, aber haarsträubend ist eine Prozeßordnung, die Wahrheitsbeweise zuläßt, 

durch die eine Existenz vernichtet wird. Der Jugendschriftsteller Karl May hatte selbst zugegeben, daß er 

vorbestraft sei. Nun gut! Er hat für seine Sünden gebüßt, hat sich emporgearbeitet zu einer bedeutenden 

Stellung, hat sich einen Namen gemacht, sich durch seine Feder ein Vermögen geschaffen. Was will man 

jetzt von dem alten Manne? Man mag über die moralischen Qualitäten Karl Mays und dessen Schriften 

denken wie man will, eine Rücksicht hätte der Greis verdient: daß man ihn in Ruhe hätte sterben lassen … 
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